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ANALYSEN UND BERICHTE

MONOPOLKOMMISSION

Ist eine Entflechtung sinnvoll?
Michael Krakowski, Hamburg

Die Monopolkommission iiat in ihrem dritten Hauptgutachten zur Entflechtungsfrage Stellung genommen 
und eine Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgeschlagen, um auch in der 
Bundesrepublik Entflechtungen zu ermöglichen. Damit ist der vorläufige IHöhepunkt der Entflechtungs
diskussion erreicht. Ist eine Entflechtung ökonomisch sinnvoll?

In den Vereinigten Staaten wird schon seit längerer 
Zeit darüber diskutiert, inwieweit die Gesetze in Rich

tung auf eine verstärkte Entflechtung geändert werden 
könnten. Obwohl in den USA die Entflechtung gesetz
lich schon in einem weiten Umfang möglich ist und 
auch praktiziert wurde, wird dort argumentiert, daß ein 
starkes Votum der Legislative für die Entflechtung not
wendig sei, um sie in einem größeren Maße als bisher 
zu realisieren. Dies führte zu den Gesetzesänderungs
vorschlägen von Kaysen und Turner, der White House 
Task Force on Antitrust Policy (Neal-Report) und von 
Senator Hart', Diese Vorstöße haben jedoch keine Än
derung der Gesetze erreicht, und sie gelten inzwi
schen als politisch tot^.

Auch in der Bundesrepublik wird die Konzentration 
in der Regel als hoch empfunden. Diese Ansicht wird 
jetzt erneut von der Monopolkommission in ihrem drit
ten Hauptgutachten vertreten®. Bei der Frage der Kon
zentration und ihrer Entflechtung sind jedoch folgende 
Aspekte zu beachten, die analysiert werden sollen:

□  Vielleicht sollte eine hohe Konzentration in Kauf ge
nommen werden, weil im Verhältnis zum Markt, der 
nicht notwendigerweise der nationale sein muß, relativ

Michael Krakowski, 27, Dipi.-Volkswirt, ist wis
senschaftlicher Assistent am Sozialökonomi
schen Seminar der Universität Hamburg.

WIRTSCHAFTSDIENST 1980/IX

große Unternehmen erforderlich sind, um eine effizien
te Ressourcennutzung zu gewährleisten. Hierbei han
delt es sich im wesentlichen um die Frage der Massen
produktionsvorteile (Economies of Scale).

□  Eine hohe Konzentration kann jedoch den Wettbe
werbsprozeß stören, indem einzelne Unternehmen 
oder Oligopole Marktmacht erlangen, die ihnen über
durchschnittliche Gewinne ermöglicht. Doch selbst 
wenn dadurch die Allokationsfunktion des Wettbe
werbs beeinträchtigt wird, kann es möglich sein, daß 
eine Entflechtung ökonomisch nicht sinnvoll ist, da die 
beherrschenden Marktstellungen wieder durch die 
Marktkräfte abgebaut werden.

□  Schließlich soll der Frage nachgegangen werden, 
wie sich eine Entflechtungsgesetzgebung in das herr
schende wettbewerbspolitische Instrumentarium ein
fügt.

Massenproduktionsvorteile

Um festzustellen, inwieweit eine Konzentration für 
die Ausnutzung von Massenproduktionsvorteilen not-

’ Vgl. die Wiedergabe der Vorschläge In Harvey G o l d s c h m i d ,  
Michael M a n n ,  Fred W e s t o n  (Hrsg.); Industrial Concentration; 
The New Learning, Boston 1974.

 ̂ Vgl. Wernhard M ö s c h e I ; Entflechtungen Im Recfit der Wettbe
werbsbeschränkungen, Tübingen 1979, 8. 92.

® Vgl. Fuslonsl<ontrolle bleibt vorrangig -  Drittes Hauptgutachten der 
Monopolkommission, Köln, den 30. Juni 1980, S. 18.

433



MONOPOLKOMMISSION

wendig ist, ist zunächst die Betriebsgröße zu bestim
men, bei der erstmalig sämtliclie Massenprodul<tions- 
vorteile im teclinischen Sinne ausgenutzt werden. Die
se wird als mindestoptimale Betriebsgröße bezeichnet. 
Für die Schätzung der mindestoptimalen Betriebsgrö
ße stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, von 
denen der sogenannte Engineering-Approach am 
häufigsten angewandt wird. Hierbei werden technische 
und wirtschaftliche Sachverständige nach ihrer Mei
nung über die Auswirkungen verschiedener Betriebs
größen auf die Stückkosten befragt. Dieser Ansatz 
wird insbesondere von Frederic Scherer verfolgt'*. In 
der Bundesrepublik liegen auch Schätzungen von Mül
ler und Hochreiter vor®.

Diese Schätzungen kommen für die Bundesrepublik 
zum Ergebnis, daß in einigen Industriezweigen durch
aus eine höhere Konzentration zur Ausnützung der 
Massenproduktionsvorteile notwendig ist, in anderen 
dagegen nicht. Da es uns jedoch um die Unterneh
menskonzentration bzw. die Entflechtung von Unter
nehmen geht und nicht um die Betriebskonzentration, 
müssen neben den betriebsspezifischen Massenpro
duktionsvorteilen auch eventuelle Vorteile aufgrund 
von Mehrbetrieblichkeit untersucht werden. Diese sind 
jedoch im Verhältnis zu den betriebsspezifischen Vor
teilen relativ gering®. Um zu einem unfassenden Ein
druck darüber zu kommen, inwieweit die Ausnutzung 
von Massenproduktionsvorteilen Konzentration erfor
dert, sind außerdem auch Nachfragegesichtspunkte 
und Transportkosten zu berücksichtigen. Insgesamt 
können diese Schätzungen also nicht mehr als gewis
se Anhaltspunkte zur Frage der Massenproduktions
vorteile und der Konzentration liefern.

Neben der mindestoptimalen Betriebsgröße ist auch 
die Gestalt der Stückkostenkurve in Abhängigkeit von 
Betriebs- bzw. Unternehmensgröße wichtig. Denn 
wenn die Stückkosten sehr stark sinken, bis die 
mindestoptimale Betriebs- bzw. Unternehmensgröße 
erreicht ist, haben große Unternehmen gegenüber 
kleineren starke Vorteile. Wenn die Stückkostenkurve 
jedoch relativ flach verläuft, sind die Nachteile kleine-

■' Vgl. Frederic S c h e r e r :  Industrial Market Structure and Econo
mic Performance, Chicago 1970, 8. 72 ff.

® Jürgen M ü l l e r ,  Rolf H o c h r e i t e r : Stand und Entwick
lungstendenzen der Konzentration in der Bundesrepublik Deutsch
land, Göttingen 1975.

® Vgl. Frederic S c h e r e r ,  Alan B e c k e n s t e i n ,  Erich K ä u 
f e r ,  Denis M u r p h y :  The Economics of Multi-Plant Operation, 
Cambridge u. a. 1975,

'  Vgl. Jürgen M ü l l e r ,  Rolf H o c h r e i t e r , a.a.O., S. 159.

® Vgl, Frederic S c h e r e r :  Economies of Scale and Industrial Con- 
centration, in: Harvey G o I d s c h m i d u, a,, a,a,0,, 8, 16-54, hier 
S, 51,

® Fusionskontrolle bleibt vorrangig, a,a,0,, S. 529.

rer, nicht mindestoptimaler Unternehmensgrößen nur 
sehr gering. Die Schätzungen der Stückkostenkurven 
geben Anhaltspunkte dafür, daß sie in der Regel im re
levanten Bereich wohl relativ flach verlaufen^. Doch 
auch hier gibt es große Unterschiede bei den Schät
zungen.

Innere Effizienz

Die zweite Dimension des statischen Effizienzver
gleiches zwischen Groß- und Kleinunternehmen be
trifft die innere Effizienz. Es ist nämlich möglich, daß 
Großunternehmen aufgrund der Unübersichtlichkeit 
des Unternehmens und der schlechteren Motivation 
der Angestellten zu mehr „organizational slack“ (Leer
lauf, Verbürokratisierung) neigen. Diesem Problem ist 
empirisch besonders schwierig beizukommen. Sche
rer glaubt in seinen Analysen einige Anhaltspunkte für 
die Richtigkeit dieser Theorie gefunden zu haben®.

Zwischen der Auswirkung von Massenproduktions
vorteilen und der Möglichkeit des ,,organizational 
slack“ besteht ein enger Zusammenhang. Denn nur 
wenn das Großunternehmen im Falle einer effizienten 
Arbeit höhere Profite erwirtschaften könnte als die fast 
auf jedem Markt vorhandenen kleineren Konkurrenten, 
kann es sich ,,organizational slack“ leisten. Wäre dies 
nicht der Fall, so würde das Großunternehmen bei 
ineffizienter Arbeitsweise langsam vom Markt ge
drängt werden. Das heißt auch, daß niedrige Gewinne 
nicht notwendigerweise fehlende Marktmacht bedeu
ten, sondern auf ,,organizational slack“ beruhen kön
nen. Hiermit kommen wir zu einem besonders wichti
gen Punkt bei der Diskussion um Konzentration und 
Entflechtung, nämlich dem Zusammenhang zwischen 
Konzentration und Gewinnspanne.

Umstrittene Schlußfolgerung

Im dritten Hauptgutachten der Monopolkommission 
wird zu diesem Problem der traditionelle Standpunkt 
wiedergegeben und als ein wesentlicher Punkt in der 
Begründung des Entflechtungsvorschlages angeführt: 
,.Viele empirische Untersuchungen, die vor allem seit 
den fünfziger Jahren in den USA vorgenommen wur
den, bestätigen die Hypothese, daß steigende Unter
nehmenskonzentration zu einer Verschlechterung der 
Marktergebnisse führt. Insbesondere ließ sich die Ten
denz zu höheren Stückgewinnen nachweisen, die ih
rerseits auf eine gewisse Angebotszurückhaltung der 
Unternehmen und damit eine schlechtere Marktversor
gung hinweisen.“ ®

Richtig ist, daß in Querschnittsanalysen, also Zeit
punktbetrachtungen, viele empirische Untersuchun
gen in konzentrierten Industrien höhere Gewinne fest-
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Stellten^®. Die Schlußfolgerung aus diesem Ergebnis, 
die die Monopolkommission zieht, nämlich daß dies 
auf eine gewisse Angebotszurückhaltung der Unter
nehmen schließen lasse, ist jedoch höchst umstritten. 
Für den beobachteten Tatbestand, der aus statisti
schen Gründen ebenfalls angezweifelt wird, ist näm
lich eine ganze Reihe von Erklärungsmustern möglich.

Die traditionelle Erklärung lautet; Wenn eine Indu
strie hoch konzentriert ist, so ist eine Oligopolstruktur 
gegeben. Aus den bekannten Oligopoltheorien können 
wir entnehmen, daß eine Tendenz zur Kollusion, d. h. 
zur Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen, vor
handen ist. Diese Kollusion ist um so einfacher, d. h. 
mit um so weniger Kosten verbunden, je stärker ein In
dustriezweig konzentriert ist. Mit Hilfe dieser Kollusion 
können die Unternehmen tendenziell Monopolgewinne 
erlangen. Für das Erreichen der Monopolgewinne ist, 
wie w ir aus der Monopoltheorie wissen, ein geringerer 
Output notwendig, als es in einer Konkurrenzsituation 
der Fall sein würde. Dies bedeutet jedoch eine ge
ringere Güterversorgung als im Prinzip möglich und 
damit einen Wohlfahrtsverlust. Dieser Begründung 
scheint sich also auch die Monopolkommission anzu
schließen.

Empirische Ergebnisse

Diese Interpretation wurde in den letzten Jahren im
mer stärker angezweifelt. Denn selbstverständlich sind 
unterschiedliche Gewinnraten vorhanden, da während 
des Wettbewerbsprozesses immer wieder Vor
sprungsgewinne auftreten werden. Entscheidend für 
das Argument der Kollusion ist dagegen, ob die höhe
ren Gewinnraten in hoch konzentrierten Industrien 
auch längerfristig anhalten. Ist dies nicht der Fall, so 
kann das einmal darauf zurückgeführt werden, daß die 
Kollusion schwieriger geworden und damit aufgege
ben worden ist, oder aber daß die untersuchte Situa
tion eben keine Gleichgewichtssituation war und die 
Tendenz zum Gleichgewicht sich später durchsetzte. 
Für die USA wurde empirisch nachgewiesen, daß die 
höheren Gewinnraten in konzentrierten Industrien im 
Laufe weniger Jahre zurückgegangen sind^\ Dies 
kann bedeuten, daß die Kollusion sich nicht über eine 
längere Reihe von Jahren hinweg aufrechterhalten 
lassen konnte. Wenn dies der Fall ist, dann liegt auch 
kein schwerwiegendes volkswirtschaftliches Problem 
vor. Denn wettbewerbspolitische Eingriffe zur Auflö
sung solcher konzentrierten Industrien erfordern auch 
eine Zeitspanne von mehreren Jahren. Handelt es sich

dabei jedoch nur um eine Ausgleichstendenz zum 
Gleichgewicht hin, so haben wir es mit nichts anderem 
als mit dem normalen Prozeß in einer Wettbewerbs
wirtschaft zu tun.

Ein interessanter Punkt bei den empirischen Studien 
über die Beziehung zwischen dem Konzentrationsgrad 
und den Stückgewinnen ist, daß die Gewinnraten der 
kleineren Unternehmen in den konzentrierten Indu
strien kleiner waren als die der großen Unternehmen^^. 
Eine Erklärung dafür kann folgende sein: In einer Indu
strie haben große Unternehmen Größenvorteile. Diese 
Größenvorteile, die sich in niedrigen Stückkosten nie
derschlagen, werden jedoch nicht in Form von ge
ringeren Preisen weitergegeben, weil Kollusion zwi
schen den großen Unternehmen dieses Industriezwei
ges besteht. Der hohe Preis zieht nun neue Unterneh
men an oder läßt andere überieben, die nicht so effi
zient arbeiten können, z. B. weil sie kleiner bleiben 
müssen, da der Markt für weitere große Unternehmen 
nicht groß genug ist. Ihr Überieben wird nur dadurch 
möglich, daß die großen Unternehmen einen höheren 
Preis als den Wettbewerbspreis veriangen. Bei dieser 
Erklärung sind also sowohl Massenproduktionsvorteile 
als auch Kollusion für die höheren Gewinne der Groß
unternehmen in hoch konzentrierten Branchen bestim
mend.

Die Schlußfolgerung der Monopolkommission aus 
den empirischen Studien über die Beziehung zwischen 
Gewinnrate und Konzentrationsgrad in den USA ist al
so nicht zwingend. Hinzu kommt noch, daß eine Bezie
hung zwischen Gewinnrate und Konzentrationsgrad 
bei einer genaueren Abgrenzung der Märkte und der 
Einbeziehung der Werbeausgaben meist nicht mehr 
nachweisbar ist^^.

Als Fazit der bisherigen Betrachtung können wir fol
gendes festhalten; Es ist möglich, daß zur vollständi
gen Ausnutzung der Massenproduktionsvorteile ein 
relativ hoher Konzentrationsgrad in einer ziemlich klei
nen Wirtschaft wie der der Bundesrepublik notwendig 
ist. Es ist weiterhin möglich, daß hohe Konzentration 
zur Kooperation zwischen großen oder dominierenden 
Unternehmen führt, was den Wettbewerb beschränkt 
und damit Wohlstandsveriuste verursacht. Beim stati
schen Vergleich einer weniger konzentrierten mit einer 
höher konzentrierten Wirtschaft müßten diese beiden 
Möglichkeiten berücksichtigt und ihre Kosten gegen-

Vgl, Leonard W e i s s :  Ttie Concentration-Profits Reiationsfiip 
and Antitrust, in: Harvey G o I d s c h m i d u. a., a.a.O., 8. 184-233.

”  Vgl. Yale B r o z e n :  Tfie Antitrust Task Force Deconcentration 
Recommendation, in: Tfie Journal of Law/ and Economics, 1970.

Vgl. Yale B r o z e n ,  a.a.O.; Harold D e / n s e t z :  Two Systems 
of Belief about Monopoly, in: Harvey G o I d s c fi m i d u.a ., a.a.O., 
8. 164-183.

Vgl. Harold D e m s e t z , a.a.O.

WIRTSCHAFTSDIENST 1980/IX 435



MONOPOLKOMMISSION

einander abgewogen werden. Es sclieint sicli langsam 
eine Übereinstimmung in der Rictitung tierauszuscliä- 
len, daß weder die Verluste durch Monopolisierung 
noch die eventuellen Effizienzverluste bei der Aufgabe 
von Größenvorteilen im relevanten Größenbereich 
sehr umfangreich sind*'’ .

Was die Ursachen eines relativ hohen Konzentra
tionsgrades in der Wirtschaft betrifft, so ist die Chica
go-Schule der Meinung, daß Monopolisierungstenden
zen in der amerikanischen Wirtschaft in erster Linie auf 
Staatseingriffe zurückzuführen sind, und sie fordert 
daher weniger Staatseingriffe und weniger Wettbe
werbspolitik im herkömmlichen Sinne. Auch von den 
Vertretern dieser Schule wird nicht verneint, daß die 
Unternehmen ein Interesse an Monopolisierung ha
ben. Sie behaupten jedoch, daß diese Monopolstellun
gen im Wettbewerbsprozeß immer wieder erodiert 
werden.

Erosion von IVIarlttmacht

Ebenso wie zu beobachten ist, daß eine überragen
de Marktstellung über viele Jahre hinweg aufgebaut 
wird, ist auch festzustellen, daß diese Marktstellung im 
Zeitablauf zurückgeht. Empirische Untersuchungen 
hierüber sind jedoch sehr kompliziert. Eine überragen
de Marktstellung sollte sowohl durch den Marktanteil 
als auch durch die Markteintrittsschranken definiert 
werden. Für beide Kriterien sind nur Schätzungen 
möglich, da kein genaues Zahlenmaterial existiert. Für 
die Bundesrepublik Deutschland gibt es bisher noch 
keine systematische Untersuchung über die Erosions
prozesse bei dominierenden Unternehmen*®.

Dabei ist gerade die Untersuchung dieser Erosions
prozesse für die Beurteilung der Frage wichtig, ob die 
Entflechtung ökonomisch sinnvoll ist. Wenn Marktstel
lungen ohnehin zurückgehen, so ist eine Entflech
tungsgesetzgebung unnötig. Dies ist um so mehr der 
Fall, je mehr Zeit Entflechtungsmaßnahmen benöti
gen. Denn damit wird um so wahrscheinlicher, daß 
marktmäßige Dekonzentrationsprozesse über diese 
Zeitspanne hinweg ähnliche Resultate erzielt hätten. 
Die Dauer der Entflechtungsprozesse in den Vereinig
ten Staaten beträgt durchschnittlich ungefähr acht 
Jahre. Sie kann in Einzelfällen aber auch wesentlich 
länger sein*®. Selbstverständlich kann von diesen 
amerikanischen Erfahrungen nicht direkt auf die Dauer 
von Entflechtungsprozessen in der Bundesrepublik 
geschlossen werden. Die Zeitspannen sind bei einer 
entsprechenden Ausgestaltung der Gesetze und der

Machtbefugnis der Durchführungsorgane sicherlich 
kürzer zu gestalten. Der Gesetzesvorschlag der Mono
polkommission zur Entflechtung läßt jedoch eher lange 
Verfahren erwarten.

Messung von Delconzentration

Einen Versuch, die Erosion von dominierenden 
Marktstellungen führender amerikanischer Unterneh
men zu untersuchen, hat Shepherd 1975 unternom
men*^. Er hat dabei sowohl die Marktanteile dominie
render Unternehmen als auch die Markteintrittsschran
ken für die Industrien, in denen diese Unternehmen tä
tig sind, zu einem gemeinsamen Index für Marktmacht 
zusammengefaßt. Hierbei mußte notgedrungen mit 
Schätzungen gearbeitet werden, die erhebliche Unsi
cherheiten beinhalten. Shepherd hat dann die Ent
wicklung dieses Marktmachtindex über zwei Perioden, 
von 1910 bis 1935 und von 1948 bis 1973, untersucht 
und dabei die Fälle ausgesondert, in denen die Markt
machtveränderungen in erster Linie auf Maßnahmen 
der Wettbewerbspolitik zurückgeführt werden konnten.

Für die restlichen untersuchten Unternehmen, deren 
Auswahl sicherlich auch wiederum diskutierbar ist, er
gab sich folgendes Ergebnis: Im ersten Zeitraum redu
zierte sich die Marktmacht durchschnittlich um
4,6 Indexpunkte. In Marktanteile umgerechnet ent
spricht dies in diesem Ansatz einem Verlust von rund 
20 Prozentpunkten. Für den späteren Zeitraum, 1948 
bis 1973, ergab sich ein durchschnittlicher Abbau der 
Marktmacht um 0,8 Indexpunkte, was einem Marktan
teilsverlust von 3 Prozentpunkten entsprechen würde.

Dieser Ansatz ist nicht mehr als ein grober Anfang, 
marktmäßige Dekonzentration zu messen. Aus ihm er
gibt sich zweierlei:

□  Die Marktmacht hat sich über die Zeit hinweg aus 
Marktgründen abgebaut.

□  Dieser Abbau war für den Zeitraum 1910 bis 1935 
durchaus erheblich. Er hat sich in neuerer Zeit jedoch 
stark vermindert. Im untersuchten Nachkriegszeitraum 
war der Abbau von Marktmacht aus Marktgründen un
bedeutend.

Schmerzliche Lücl<e

Dieses Ergebnis ist sicherlich nicht direkt auf die 
Bundesrepublik übertragbar. Dafür unterscheidet sich

Vgl. Frederic S c h e r e r ,  in: Harvey G o l d s c h m i d  u .a ., 
a.a.O., S. 33 und 111; Donald D e w e y : The New Learning: One 
Man’s View, in: ebenda, 8. 2.

Der Verfasser arbeitet zur Zeit an einer Studie über marktmäßige 
Dekonzentration in der Bundesrepublik Deutschland.

Vgl. Richard P o s n e r : A Statistical Study of Antitrust Enforce
ment, in: The Journal of Law and Economics, 1970, S. 404.

William S h e p h e r d :  The Treatment of Market Power, New 
York-London 1975.
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die Entwickiungsgescliiclite der deutschen Großunter
nehmen zu sehr von der in den Vereinigten Staaten, 
insbesondere das wettbewerbspolitische Umfeld für 
die Entwicl<lung der Großunternehmen war in den USA 
anders als in der Bundesrepublik, in der es z. B. eine 
Fusionskontrolle erst seit 1973 gibt. Gerade die Wett
bewerbspolitik und insbesondere die Fusionskontrolle 
wird aber für die USA immer wieder als wesentlicher 
Grund dafür angeführt, daß dort die Marktstrukturver
hältnisse sehr verfestigt sind. Auch wegen der stärke
ren Auslandsabhängigkeit der deutschen Wirtschaft 
sind andere Ergebnisse als die zu erwarten, die für die 
USA gelten. Im Falle der Bundesrepublik können Än
derungen in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
relativ schnell zu Verschiebungen der Marktanteile 
führen.

Die Monopolkommission befaßt sich in ihrem dritten 
Hauptgutachten jedoch nicht mit dem Problem der 
Erosion von Marktmacht, was eine schmerzliche Lük- 
ke im Gutachten ist.

Möschel stellt dagegen in seiner Studie zur Fusions
kontrolle dar, daß ein wesentlicher Gesichtspunkt der 
Chicago-Schule in ihrer Argumentation gegen die Fu
sionskontrolle eben die Betonung des marktmäßigen 
Abbaus von Marktmacht ist^®. Er erkennt die Möglich
keit solch eines marktmäßigen Abbaus von Markt
macht an, argumentiert dann aber, daß das Recht auf 
Wettbewerbsfreiheit, die nicht durch Marktmacht be
schränkt ist, hier und heute immer als Rechtsanspruch 
geschützt werden müsse. Die Aussicht auf einen 
späteren marktmäßigen Abbau von Marktmacht sei 
hierfür unzureichend.

Es dauert jedoch auch bei Entflechtungsmaßnah
men mindestens mehrere Jahre, bis der ökonomische 
Mißstand beseitigt ist -  einmal ganz davon abgese
hen, ob eine schnellere Entflechtung überhaupt wün
schenswert wäre. Insofern ist dann der zeitliche Unter
schied nicht mehr so gravierend. Sowohl Entflech
tungsmaßnahmen als auch der marktmäßige Abbau 
von Marktmacht dauern lange, und vermutlich dauert 
der marktmäßige Abbau von Marktmacht länger. Dies 
ist jedoch aufgrund der mangelnden empirischen Un
tersuchungen zu diesem Problemkreis für die Bundes
republik vorerst nicht näher quantifizierbar.

Der Wettbewerbspolitik in der Bundesrepublik ste
hen heute neben dem Kartellverbot die Instrumente 
der Fusionskontrolle und der Mißbrauchsaufsicht zur 
Verfügung. Damit können zum einem Fusionen verhin
dert werden, wenn durch sie marktbeherrschende
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Stellungen entstehen bzw. verstärkt würden. Zum an
deren können marktbeherrschende Unternehmen ei
ner Aufsicht darüber unterworfen werden, ob sie ihre 
Marktstellung mißbräuchlich ausnutzen, und es kann 
versucht werden, durch Auflagen Abhilfe zu schaffen. 
Es besteht aber kein ursachenadäquates Instrument 
für marktstrukturbedingte Wettbewerbsbeschränkun
gen.

Insofern erscheint eine Ausweitung des wettbe
werbspolitischen Instrumentariums durch eine Ent
flechtungsregelung als logisch zwingend. Eine Ent
flechtungsregelung würde als Zusatz zur Fusionskon
trolle zwei Lücken in der Gesetzgebung schließen. Mit 
ihr könnte auf zur Marktbeherrschung führendes inter
nes Wachstum, d. h. Wachstum ohne Fusionen, rea
giert werden, und es könnten Strukturen mit marktbe
herrschenden Unternehmen beseitigt werden, die vor 
der Einführung der Fusionskontrolle entstanden sind.

Vorteile durch inneres Wachstum

Die Fusionskontrolle hat insofern ein Ausweichven- 
til, als dem Unternehmen, dem eine Fusion untersagt 
wurde, immer internes Wachstum als Alternative 
bleibt. Wenn z. B. eine Fusion zu einer marktbeherr
schenden Stellung geführt hätte und vom Kartellamt 
untersagt wird, so wird das Unternehmen, wenn we
sentliche Massenproduktionsvorteile möglich sind, 
diese durch internes Wachstum zu verwirklichen su
chen. Hinzu kommt noch, daß die Wahrscheinlichkeit 
der Durchsetzung von Massenproduktionsvorteilen 
durch eine Fusion nicht notwendigerweise größer ist 
als die bei internem Wachstum. Wenn man davon aus
geht, daß Massenproduktionsvorteile in erster Linie in 
der Produktion bestehen, so ist nicht einzusehen, war
um die bloße rechtliche Verflechtung von zwei Unter
nehmen mit getrennten Betriebsstätten eine Ausnut
zung dieser Massenproduktionsvorteile ermöglichen 
sollte. Man kann durchaus den Standpunkt vertreten, 
daß es wahrscheinlicher ist, daß eines der beiden Un
ternehmen diese Vorteile durch internes Wachstum er
langt. Dabei wird dann allerdings das zweite Unterneh
men auf der Strecke bleiben müssen, wenn der Markt 
nicht entsprechend wächst.

Genau dieser Kampf um Marktanteile ist jedoch er
wünscht, und deshalb ist wettbewerbspolitisch inter
nes Wachstum externem vorzuziehen. Eine Fusions
kontrolle zur Eindämmung des externen Wachstums 
birgt also wesentlich geringere Risiken für eine Aus
nutzung der Massenproduktionsvorteile in sich als eine 
Entflechtungsmöglichkeit, die auch internes Wachs
tum bedrohen würde.
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Hier wird die besondere Gefahr einer Entflechtungs
gesetzgebung deutlich. Wenn eine Entflechtungsrege
lung von einem marktanteilsmäßig definierten Aufgreif
kriterium ausgeht und danach relativ automatisch zu 
einer Entflechtung führt, wie bei den erwähnten ameri
kanischen Gesetzesvorschlägen, dann werden Unter
nehmen, die in die Nähe dieses Marktanteiles kom
men, versuchen, nicht weiter zu wachsen. Das kann 
zur Folge haben, daß Innovationen unterbleiben oder 
unnütze Ausgaben getätigt werden, und führt damit zu 
volkswirtschaftlich unerwünschten Reaktionen.

Entfiechtungsregelungen

Im Gutachten der Monopolkommission wird dieser 
Punkt nicht diskutiert. Die Monopolkommission knüpft 
in ihrem Gesetzesvorschlag an die Kriterien zur markt
beherrschenden Stellung des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen an. Insofern werden auch 
dieselben Vermutungskriterien übernommen. Da der 
Gesetzesvorschlag der Monopolkommission sehr re
striktiv ist -  es wird eine ganze Reihe von Vorausset
zungen gefordert, bevor die Entflechtung einsetzen 
kann - ,  ist die Gefahr des bewußt verminderten 
Wachstums von Unternehmen hier geringer, weil ein 
direkter Automatismus fehlt.

Der zweite Bereich, den die Entflechtung zusätzlich 
zur Fusionskontrolle abdecken würde, sind die Unter
nehmen, die schon vor der Einführung der Fusions
kontrolle eine marktbeherrschende Stellung erreicht 
haben. Insgesamt gibt es, und das zeigt auch das neue 
Gutachten der Monopolkommission, eine ganze Reihe 
solcher marktbeherrschenden Unternehmen. Auch 
hier tauchen Probleme auf, die zu denen einer Fu
sionskontrolle hinzukommen. Dies sind insbesondere 
alle Fragen, die mit der technischen Durchführung Z u 

sammenhängen.

Die Erfahrungen in den USA und auch in der Bun
desrepublik Deutschland in der ersten Nachkriegszeit, 
als die Alliierten einen Teil der deutschen Industrie ent
flochten, sprechen dafür, daß Entflechtung prinzipiell 
durchführbar ist. Die Probleme der Entflechtung variie
ren jedoch mit der Art der Entflechtung. Die geringsten 
Probleme dürfte es, wie auch die Monopolkommission 
anführt, bei personellen und finanziellen Verflechtun
gen geben, sofern die Unternehmungen ansonsten 
voneinander unabhängig sind. Am schwierigsten dürf
ten die Entflechtungsmaßnahmen auf der betrieblichen 
Ebene durchzuführen sein. Deshalb ist die Monopol
kommission auch der Meinung, daß betriebliche Ent
flechtungsmaßnahmen kaum in Frage kommen. Zwar 
ist auch bei einer konsequenten Durchführung von Fu
sionskontrolle mit Fällen zu rechnen, in denen Fusio

nen nachträglich untersagt werden müssen, was auch 
tatsächlich vorgekommen ist. Dann dürften jedoch die 
Bruchstellen in der fusionierten Unternehmung so klar 
sein, daß eine Entflechtung entlang diesen Stellen kei
ne großen zusätzlichen Probleme aufwerfen würde. 
Eine Entflechtungsregelung würde also einerseits 
zwar Tatbestände erfassen, auf die bisher noch nicht 
ursachenadäquat reagiert werden konnte, anderer
seits aber auch größere Risiken als die schon existie
rende Fusionskontrolle in sich bergen.

Aus unserer Argumentation ergibt sich, daß die Ent
flechtung nur sehr vorsichtig angegangen werden soll
te. Sie sollte vorerst nur in Extremfällen angewendet 
werden. Bei einer solchen Strategie können langsam 
Erfahrungen gesammelt werden. Vor einer Entflech
tungsentscheidung sollte jeweils der ganze Wirt
schaftssektor eingehend untersucht werden. Dieser 
Vorstellung einer vorsichtigen Vorgehensweise ent
spricht auch der Vorschlag der Monopolkommission. 
Sie ist der Meinung, daß Entflechtungsmaßnahmen 
nur beim gemeinsamen Vorliegen der folgenden Krite
rien unternommen werden sollten;

□  ,,Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung,

□  mißbräuchliches Verhalten,

□  Strukturbedingtheit des Mißbrauchs,

□  keine überragenden Nachteile für das Gemein
wohl“ ®̂.

Extreme Fälle

Gleichzeitig spricht die Monopolkommission ihre 
Überzeugung aus, daß es bei ihrem Vorschlag nur in 
extremen Fällen zu Entflechtungen kommen wird. Ob 
der Katalog der Voraussetzungen der Monopolkom
mission, insbesondere die Aufnahme des Nachweises 
eines mißbräuchlichen Verhaltens, allerdings der 
Weisheit letzter Schluß ist, steht auf einem anderen 
Blatt.

W ir besitzen genug Erfahrung, um sagen zu können, 
daß eine sehr vorsichtige Entflechtungsregelung zu
mindest keinen großen Schaden anrichten wird und 
einige extreme Fälle von Marktbeherrschung beseiti
gen kann. Diese Überzeugung dürfte dafür ausrei
chen, die Frage der Entflechtungsregelung auch stär
ker auf der politischen Ebene zu diskutieren. Eine wis
senschaftliche Abwägung führt heute zu einer „zu 
rückhaltend befürwortenden“ ®̂ Empfehlung der Ent
flechtung.

Fusionskontrolle bleibt vorrangig, a.a.O., 8. 592. 
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